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An f ra ge 

der Abgeordneten 

und Genossen 
Dr. BLENK, RAGSPIEL, STORS 

an den Bundesminister für Soziale Verwaltung 

betreffend die landwirtschaftliche' Unfallversicherung 

Mit der 29. Novelle zu ASVG. wurde die Finanzierung der land­

wirts6haftlichen Unfallversicherung neu geregelt. Während 

früher die Unfallversicherung durch einen Hebesatz zur Grund­

steuer finanziert vlUrde, he'bt das Finanzamt seit 1.1.1974 

nur mehr einen reduzierten Satz des Grundsteuermessbetrages 

(200%) ein, während die weiteren Mittel durch einen neuen 

Betriebsbeitrag von jenen Personen zu entrichten sind, die 

Grundstücke selbst bewirtschaften. Für diesen Betriebsbeitrag 

gibt es keine Einheitswert-Untergrenze, was in der Praxis' zu 

völlig unverständlichen und von Gesetzgeber wohl nicht becP:sichtigt':er 

Auswirkungen führt. Gerade inVorarlberg gibt es zahlreiche 

Klein und Kleinst-Grundstücke, die unter diese neue Regelung 

fallen. Zum Teil sind mehrere Miteigentümer ,eines nur eintge 

Ar t~fassenden Grundstückes nebeneinander unfallversicherungs-

, pflichtig und damit beitragsoflichtig geworden. Dies gegebenen­

falls unter Umständen, die eine Bewirtschaftung im SEme des 

Gesetzes und des herkömmlichen Begriffes nicht als gegeben er­
kennen lassen. 
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Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Bundes­

minister für Soziale Verwaltung die 

A n fra g e: 

1) Sind Ihnen diese zweiffellso nicht in 'der Absicht des 

Gesetzgebers gelegenen Sonder- bzw. Klagefälle bekannt? 

2) Sind Sie bereit, diese Sonderfälle durch,eine Novellierung 

der durch die 29. ASVG.Novelle eingeführten Neuerung sinn­

voll zu regeln?-
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